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Prüfungsfach Examinator Fragestellung Antwort

Bern. Staats- und
Verwaltungsrecht

Jäger
Fall: Geht um öffentl. Beschaffungswesen. 
Bernmobil hat im Selektionsverfahren i.S. neue 
Kaffeemaschine für alle Betriebsstandorte. 
Kriterien: 50% Preis, Technik …%, Angebot ..%
A erhält Zuschlag, danach B, C und D in 
absteigender Folge.
C ist nicht einverstanden und macht Beschwerde, 
das Selektionsverfahren soll neu überprüft werden.
Hat er Chancen?

Bestehen Abweichungen zum Verfahrensrecht, 
Abweichungen zum VPRG?
Besteht Rechtsschutz?

Angebot CHF 700‘000.00

Mögliches Rechtsbegehren?

Weshalb?

Fehlendes Rechtsschutzinteresse, weshalb?

Besteht immer ein Rechtsschutzinteresse an der 
Überprüfung der Rechtslage.

Kann ein Vertrag abgeschlossen werden

ÖBV, ÖBG = anwendbar.
Stellt sich die Frage nach Gleichbehandlung, Rechtsschutz, keine Diskrimminierung

11 II, gültiges Anfechtungsobjekt
Schwellenwerte, Ja Rechtsschutz besteht

Aufschiebende Wirkung 14 keine  müsste beantragt werden
Vertrag könnte ohne weiteres unterschrieben werden
Ist aufgespalten in kant. Und kommunale Aufträge. Bern-Mobil = kommunal.
 

Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist, unter Kosten- und 
Entschädigungsfolge.

Geht über Anfechtungsobjekt hinaus. Fällt nicht mehr in die Kognition. Rechte und 
Pflichten sollen geregelt werden, wird hier aber nicht beantragt. Rechtsbegehren ist zu
wenig substantiiert, Rechtsschutzinteresse ist nicht gegeben.

Kein aktuelles + praktisches Interesse.

Nein

Ja. Wenn Beschwerde gutgeheissen wird, besteht Ersatzpflicht, wenn ein Vertrag 
bereits abgeschlossen wurde. Es steht Bernmobil frei, Kriterien zu bestimmen, steht in 
ihrem Ermessen. Preis = relevant, aber es bestehen auch andere Kriterien. Es ist auf 
die Beschwerde nichteinzutreten.
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Strafprozessrecht Zuberbühler SV: Gewaltdelikt Henkerbrünnelli, Messerattacke. 
Türsteher = verstorben, was hat der Tod des 
Opfers für Konsequenzen auf das laufende 
Strafverfahren.

Was ist wenn PK stirbt?

Welche Zivilansprüche können gestellt werden

Was können sie verlangen?
Schaden, Parteikostenersatz, Beteiligung am 
Verfahren…?

Weshalb Konstituierung im Strafpunkt nicht 
möglich?

Weshalb gibt es den Unterschied bei den 
Angehörigen?

Was ist wenn beschuldigte Person verstirbt?

Wenn Untersuchungsverfahren gegen unbekannte 
Täterschaft geführt wird, wird dann das Verfahren 
eingestellt?

Neuer SV: Verfahren gegen Unternehmen

Was ist, wenn das Unternehmen gelöscht wird?
= wie Prozesshindernis, Verfahren wird eingestellt

Neuer SV: Verfügung von StA Neuhaus, es müssen
verschiedene IP-Adressen ermittelt werden, 
Gesellschaft, die IP-Adressen herausgibt, verlangt 
pro IP-Adressen Kosten. Ist es zulässig, 
Beweiskostenvorschüsse zu erheben?

253 StPO ausserordentliche Todesfälle, Legalinspektion muss angeordnet werden. 
StA betreibt erhöhte Koordination. Untersuchung wird eröffnet.

Nachkommen können sich als PK konstituieren.

121 StPO Rechtsnachfolge nur zur Zivilklage berechtigt.

Entschädigung und Genugtuung 429 ff., ausservertragliche Haftung

Dürfen sich nicht zum Strafmass äussern

Sie sind nicht unmittelbar betroffen. Die Strafe = sekundär. 

319 Einstellung des Verfahrens. Prozessfähigkeit erlöscht durch den Tod.

Sistierung nach 314

112 StPO, 102 StGB

Antizipierte Beweiswürdigung
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ZPO/SchKG Markus A. Amag VW Schweiz, verkauft Auto in CH, Diesel-
Abgaswerte sind viel zu hoch.

Sie sind der Rechtsberater der Amag, was kann 
auf die Amag zukommen?

Bei der Wandelung, kommt es auf die Qualität des 
Mangels an?

Können Ansprüche gegen Wolfsburg (VW Sitz) 
geltend gemacht werden

LugÜ, IZPR

Besteht also ein Enverbrauchervertrag?

Sachmangel, Minderung, Wandelung möglich, 
Mahnen, betreiben, klagen, Sachgewährleistung 197 

Wandelung in 205 geregelt, ja es kommt drauf an. Beachte Rügepflicht, Verjährung

Aus vertraglicher Vereinbarung. Liefervertrag, Inominatvertrag
LugÜ + IPRG Anwendung prüfen

22 LugÜ, ausschliessliche Zuständigkeit = zu prüfen. Prüfen, ob Auto als 
Verbrauchssache

Nein
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Steuerrecht Giger Liegenschaft, ursprüngl. gekauft 500, Hypothek 
200. 1,8 Mio Entstehungskosten. Er will die 
Liegenschaft verkaufen.

Wie nennt man das, was übrig bleibt?

Was kann er zum Abzug bringen?

Sachverhaltsvariante: Hypothek bleibt beim 
Veräusserer. Er verkauft die Liegenschaft an den 
Sohn.

Schenkung unterbricht Besitzesdauer nicht.

Sachverhaltsvariante: Sohn muss Hypothek 
übernehmen.

Sachverhaltsvariante: Er schenkt Liegenschaft an 
Partnerin. Er setzt sie testamentarisch ein. Sie 
übernimmt Hypothek. 

Besteht Aufschub nach 133 III? 

Falsch, eingesetzte Erben fallen auch darunter.

Grundstükgewinnsteuer. 26 StG. Natürliche Person veräussert Grundstück. In BE 
besteht monistisches System, d.h. es besteht die Gleichbehandlung von Grundstücken
im GS-Vermögen und Privatvermögen. Wird auf kommunalen + kant. Steuern 
erhoben. Auf Bund = Kapitalgewinn steuerfrei DBG 16 III.
137 StG. Erlös- Erwerbspreis + Aufwendungen.
1,3 Mio = Rohgewinn. 144 Besitzesdauerabzug, er muss es mind. 5 Jahre im Besitz 
haben. Je 2% jährlich.
Hier 40% Besitzesdauerabzug.

Falls unter 5J. gehalten, 147 Abs. 1  Spekulationszuschlag.

Steuerbarer Gewinn

Kann Aufwendungen geltend machen. 142, kann auch weitere Verluste aus anderen 
Verkäufen geltend machen.  Im gleichen, vorangehenden oder nachgehenden Jahr

Unentgeltliche Handänderung, Schenkung. Steueraufschub 131. Nach 140 besteht bei
Steueraufschub ein Wahlrecht.

Keine Schenkung = entgeltlicher Vertrag. Unentgeltlich wenn anhaftend. 

Erbenstellung =nötig, Geh von gesetzlichen Erben aus


